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Antrag 
der Abgeordneten Stefan Liebich, Cornelia Möhring, Zaklin Nastic, Kathrin 
Vogler, Heike Hänsel, Doris Achelwilm, Simone Barrientos, Michel Brandt, 
Christine Buchholz, Sevim Dağdelen, Dr. Diether Dehm, Anke Domscheit-Berg, 
Sylvia Gabelmann, Matthias Höhn, Andrej Hunko, Ulla Jelpke, Caren Lay, 
Dr. Alexander S. Neu, Thomas Nord, Petra Pau, Tobias Pflüger, Eva-Maria 
Schreiber, Helin Evrim Sommer, Dr. Kirsten Tackmann, Alexander Ulrich und der 
Fraktion DIE LINKE. 

Für eine friedliche feministische Außenpolitik 

Der Bundestag wolle beschließen: 

I. Der Deutsche Bundestag stellt fest: 

1. Feministische Außenpolitik muss den Gedanken des friedlichen Zusammen-
lebens, der Prävention von Gewalt und der gleichen Rechte in den Mittel-
punkt stellen. Sie orientiert sich an dem Ziel, die Interessen von Frauen welt-
weit nicht durch das Handeln deutscher Politik zu beeinträchtigen, sondern 
die besonderen Bedürfnisse und Fähigkeiten von Frauen in allen Bereichen 
zu berücksichtigen. Dies umzusetzen, erfordert einen grundsätzlichen Para-
digmenwechsel in der deutschen Außen-, Sicherheits- und Wirtschaftspoli-
tik: weg von Rüstungsexporten und Auslandseinsätzen der Bundeswehr, hin 
zu gewaltfreier Konfliktaustragung und einer Außenwirtschaftspolitik, die 
auf Gerechtigkeit und Frieden ausgerichtet ist, statt auf größtmögliche Pro-
fite.  

2. Mit seinen Militärinterventionen in der ganzen Welt trägt Deutschland dazu 
bei, dass Frauen in Krisen- und Konfliktregionen immer mehr von Gewalt 
betroffen sind. Militärische Interventionen tragen nicht zur Wahrung von 
Frauenrechten bei, sondern bewirken meist das Gegenteil. Die „Afghanistan 
Papers“, interne Dokumente der US-Regierung über den Krieg in Afghanis-
tan, die im Dezember 2019 öffentlich wurden, belegen das erneut. In moder-
nen Kriegen ist die Zivilbevölkerung weit überproportional von Gewalt be-
troffen. Unter dieser Gewalt leiden insbesondere Nichtkombattant/innen, 
Frauen und Kinder. Sexualisierte Gewalt ist vor allem in diesen Krisenregi-
onen epidemisch und wirkt auch in der Nachkriegszeit fort. Nur durch die 
Vermeidung von bewaffneten Konflikten und die alleinige Umsetzung zivi-
ler Maßnahmen in Kriegs- und Konfliktsituationen kann das Versprechen 
der Resolution 1325 (Frauen, Frieden, Sicherheit) der Vereinten Nationen 
(VN) wirklich eingelöst werden. 
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3. Deutschland gehört zu den größten Waffenexporteuren der Welt und trägt zu 

der massenhaften Verfügbarkeit von Waffen in vielen Teilen der Welt bei. 
Diese Verfügbarkeit ist ein wesentlicher Faktor für die gewaltförmige Eska-
lation von regionalen Konflikten und damit eine der Ursachen für die uner-
trägliche Lage vieler Frauen und Mädchen in diesen Konfliktgebieten. Der 
Export von Rüstungsgütern muss verboten werden. In einem ersten Schritt 
sind Rüstungsexporte an Diktaturen sowie in Kriegs- und Krisengebiete so-
fort einzustellen. 

4. Frauen und Mädchen sind in Kriegen systematisch sexualisierter und anderer 
geschlechtsspezifischer Gewalt ausgesetzt. Die Aussetzung des Familien-
nachzugs für subsidiär geschützte Menschen im Rahmen des Asylpakets II 
und die Schließung der Balkanroute haben dazu geführt, dass viele Frauen 
mit ihren Kindern in Flüchtlingslagern im Libanon, in Jordanien, in der Tür-
kei oder in Serbien feststecken. Dort leben sie unter menschenunwürdigen 
Bedingungen und sind der Gefahr sexualisierter Gewalttaten ausgesetzt. Das 
Recht auf Familienleben muss uneingeschränkt auch für Geflüchtete gelten, 
demnach für subsidiär Schutzberechtigte, die nicht in ihr Herkunftsland zu-
rückkehren können, genauso wie für Geflüchtete nach der Genfer Konven-
tion. Die Gesetzesverschärfungen der Bundesregierung zur Einschränkung 
des Menschenrechts auf Familienleben verstoßen gegen nationales und in-
ternationales Recht. 

5. Die Beteiligung von Bürgerrechtsgruppen, auch von Frauenorganisationen, 
an Friedensverhandlungen macht es wahrscheinlicher, dass ein Friedensab-
kommen hält. Dennoch werden Frauen bei Friedensverhandlungen bis heute 
vielfach nicht wirksam einbezogen. Der Einsatz von Frauen in nichtmilitäri-
schen Friedenseinsätzen trägt vor Ort zu einem Empowerment von Frauen 
bei. Bedürfnisse ehemaliger Kombattantinnen in der Demobilisierungsphase 
und Reintegration in das zivile Leben können einfacher erkannt und adres-
siert werden. Die Friedenssicherungskräfte sind psychologisch einfacher an-
sprechbar – gerade in Regionen, in denen Frauen nicht mit fremden Männern 
reden dürfen. Eine Außenpolitik, die die besonderen Bedürfnisse und die 
speziellen Fähigkeiten der Mehrheit der Menschen nicht berücksichtigt, wird 
keine nachhaltige Wirkung bei der Prävention von Gewalt, der Bewältigung 
von Konflikten und der Versöhnung von Gesellschaften erzielen. 

II. Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf, 

im Rahmen der deutschen Außen-, Sicherheits-, Menschenrechts- und Entwick-
lungspolitik: 
 
1. feministische Außenpolitik zu einem Primat deutscher Außen-, Entwick-

lungs- und Menschenrechtspolitik zu erklären, um Friedenspolitik und Ge-
schlechtergerechtigkeit weltweit voranzutreiben; 

2. im Auswärtigen Amt ein Referat für die Umsetzung der VN-Resolution 1325 
einzurichten und personell wie finanziell angemessen auszustatten; 

3. in allen Friedensverhandlungen und -prozessen aktiv darauf zu drängen, dass 
sowohl auf Seiten der Konfliktparteien als auch aus der Zivilgesellschaft 
Frauen und Frauenorganisationen einbezogen werden; 

4. rechtzeitig vor der Neuauflage des Nationalen Aktionsplans zur Umsetzung 
der UN-Sicherheitsratsresolution 1325 und ff. einen Umsetzungsbericht vor-
zulegen, bei der Erstellung der Neuauflage zivilgesellschaftliche Organisati-
onen einzubinden, die Vorhaben, zu denen die Bundesregierung sich in der 
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Neuauflage verpflichten wird, mit einer ausreichenden Finanzierung zu un-
tersetzen und eine Wirkungsüberprüfung für den gesamten Aktionsplan vor-
zusehen; 

5. die VN-Konvention zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der 
Frau (CEDAW) vollständig umzusetzen; 

6. sexualisierte Gewalt als legitimen Fluchtgrund im Asylgesetz zu verankern 
und humanitäre Visa an von sexualisierter Kriegsgewalt Betroffene auszu-
stellen sowie sich auf europäischer Ebene für die Einrichtung legaler und 
gefahrenfreier Fluchtwege nach Europa einzusetzen; 

7. Familiennachzug in vollem Umfang für Schutzberechtigte zu sichern; 
8. keine weitere Ausweitung der Liste sogenannter sicherer Herkunftsländer 

vorzunehmen und das Konzept sogenannter sicherer Herkunftsländer als sol-
ches zurückzunehmen;  

9. Abschiebungen nach Afghanistan oder in andere Länder, in denen Frauen 
systematischer Gewalt ausgesetzt sind, auszuschließen; 

10. die Asylrechtsverschärfungen (sog. Asylpaket I und Asylpaket II) zurückzu-
nehmen; 

11. sich in allen internationalen Gremien für das Recht auf reproduktive Gesund-
heit, umfassenden Zugang zu Verhütung und Straffreiheit von Schwanger-
schaftsabbrüchen für alle Frauen einzusetzen und dies auch im eigenen Land 
zu verwirklichen; 

12. für die barrierefreie Einrichtung aller deutschen Auslandsvertretungen Sorge 
zu tragen; 

13. unabhängige Nichtregierungsorganisationen und staatliche Stellen beim 
Aufbau von ganzheitlichen stress- und traumasensiblen Unterstützungsange-
boten für Überlebende sexualisierter Gewalt finanziell und politisch zu un-
terstützen; 

14. statt weiterer Aufrüstung und Erhöhung der Rüstungsausgaben substanzielle 
Beiträge zu einer geschlechtergerechten Politik der Friedensförderung und 
zivilen Konfliktbearbeitung in der Haushaltsplanung der vorzusehen und so-
wohl das Auswärtige Amt als auch das BMZ in die Lage zu versetzen, kon-
krete Projekte zur Umsetzung der Agenda 1325 zu realisieren;  

15. die Bundeswehr aus allen Auslandseinsätzen zurückzuziehen; 
16. zum Schutz von Frauen und Kindern in Kriegsgebieten das Instrument des 

unbewaffneten zivilen Peacekeepings (unarmed civilian protection, UCP) 
massiv politisch und finanziell zu unterstützen; 

17. durch eine deutliche Erhöhung der Mittel für den Zivilen Friedensdienst den 
Entsendeorganisationen zu ermöglichen, statt einzelnen Fachkräften bei Be-
darf auch gemischtgeschlechtliche Teams zu entsenden; 

18. bei allen internationalen Konferenzen, die die Bundesregierung veranstaltet, 
darauf hinzuwirken, dass kein Panel ohne Rednerinnen stattfindet, um die 
Sichtbarkeit und Perspektiven von Frauen in der Außenpolitik zu erhöhen; 

19. sicherzustellen, dass Gender-Mainstreaming in allen Institutionen, die der 
Bundesregierung unterstehen, und in deren Arbeitsprozessen verankert wird; 

20. die Vereinbarkeit von Familie und Beruf im Auswärtigen Dienst zu fördern 
und in der Nachwuchsgewinnung für den diplomatischen Dienst gezielt 
junge Frauen anzusprechen; 

21. darauf hinzuwirken, dass in den der Bundesregierung unterstehenden Insti-
tutionen Stellen auf der Führungsebene paritätisch zu besetzen sind; 
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im Rahmen ihrer Rüstungsexportpolitik: 
 
22. einen Gesetzentwurf vorzulegen, in dem das Verbot des Exports von Kriegs-

waffen und sonstigen Rüstungsgütern geregelt wird;  
23. keine Exporte von Kriegswaffen und sonstigen Rüstungsgütern zu genehmi-

gen und erteilte Genehmigungen sofort zu widerrufen;  
24. ab sofort keine Exporte von Rüstungsgütern in Kriegs- und Krisengebiete 

sowie an Länder, in denen es strukturell zu schweren Menschenrechtsverlet-
zungen wie geschlechtsspezifischer Gewalt kommt, zu bewilligen;  

25. sich in einem ersten Schritt sofort an die im Koalitionsvertrag vereinbarten 
Exportstopps an die am Jemen-Krieg beteiligten Konfliktparteien zu halten; 

26. keine Exporte von Waffenfabriken zu genehmigen, d. h. keine Exportgeneh-
migungen für Fertigungs-, Herstellungs- und Technologieunterlagen, Her-
stellungsausrüstung sowie Komponenten zur Herstellung von Rüstungsgü-
tern zu erteilen;  

27. die  technische  Unterstützung  im  Ausland  durch  Inländer  und  Inlände-
rinnen  zu verbieten,  wenn  die  technische  Unterstützung  zur  Verwendung  
im  Zusammenhang mit  der  Entwicklung,  der  Herstellung,  der  Handha-
bung,  dem  Betrieb,  der  Wartung, der Lagerung, der Ortung, der Identifi-
zierung oder der Verbreitung von chemischen oder biologischen Waffen o-
der Kernwaffen oder Kriegswaffen und sonstigen Rüstungsgütern bestimmt 
ist; 

28. ein Konversionsprogramm für die Rüstungsindustrie anzustoßen und die für 
eine sozialverträgliche Konversion benötigten finanziellen Mittel bereitzu-
stellen; 

 
im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen: 
 
29. sich für ein weltweites Verbot von Rüstungsexporten einzusetzen; 
30. Krisenprävention und zivile Konfliktbearbeitung zu stärken; 
31. Agendasetting im Bereich sexualisierter und geschlechtsspezifischer Gewalt 

in der Zivilgesellschaft und als Instrument der Kriegsführung zu betreiben; 
32. in zivilen Friedensmissionen der Vereinten Nationen eine höhere Repräsen-

tation von Frauen zu erwirken; 
33. in sämtlichen Resolutionen die Agenda 1325 zum Maßstab des eigenen Han-

delns zu erheben und in allen Resolutionen und Handlungen die Perspekti-
ven von Frauen in Abstimmungsentscheidungen mit einzubeziehen. 

Berlin, den 3. März 2020 

Amira Mohamed Ali, Dr. Dietmar Bartsch und Fraktion 
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Begründung

Seit Beginn des Jahres 2019 hat die Bundesrepublik Deutschland einen nichtständigen Sitz im VN-Sicherheitsrat 
inne. Die Mitgliedschaft im Sicherheitsrat bietet die Chance, daran mitzuwirken, dass sich internationale Politik 
stärker an einer Friedensagenda und den Menschenrechten ausrichtet. Diese Chance darf nicht verspielt werden.  
Die Bundesrepublik hatte 2019 gemeinsam mit Peru den Ko-Vorsitz der informellen Expertengruppe für Frauen, 
Frieden und Sicherheit inne. Während des deutschen Vorsitzes im Sicherheitsrat im April wurde die VN-Resolu-
tion 2467 zum Schutz von Frauen und Mädchen vor sexualisierter Kriegsgewalt beschlossen. Das von Außenmi-
nister Maas als „Meilenstein“ gelobte Dokument wird den Anforderungen an eine Weiterentwicklung der 1325-
Agenda nicht gerecht. Insbesondere, dass auf Druck der Vereinigten Staaten die reproduktiven Rechte von Frauen 
aus dem Entwurf gestrichen wurden, wird von Frauenorganisationen zu Recht kritisiert. Das bedeutet, dass die 
beschlossene Resolution nicht mehr vorsieht, dass von sexualisierter Kriegsgewalt betroffene Frauen und Mäd-
chen Zugang zu Notfallverhütung, sicheren Schwangerschaftsabbrüchen sowie HIV-Prävention und -Behandlung 
haben müssen. Die neue Resolution fällt also sogar hinter den bisherigen Stand zurück und stellt eine große Nie-
derlage für die Rechte von Überlebenden sexualisierter Gewalt dar. 
Mit der Ratifizierung von CEDAW (VN-Konvention zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau), 
der Istanbul-Konvention (Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen 
Frauen und häuslicher Gewalt) und der Verabschiedung der Resolution 1325 des UN-Sicherheitsrates (Frauen, 
Frieden, Sicherheit) und ihren Nachfolgeresolutionen hat sich Deutschland völkerrechtlich zur Beseitigung jeder 
Form von Diskriminierung und von Gewalt an Frauen verpflichtet.  
Fast zwei Jahrzehnte nach Verabschiedung der Resolution 1325 muss festgestellt werden, dass die Staaten, inter-
nationalen und regionalen Institutionen sowie die Konfliktakteure den Verpflichtungen aus der Resolution und 
ihren Nachfolgeresolutionen, wenn überhaupt, nur zögerlich nachkommen. 1,4 Milliarden Frauen weltweit leben 
heute noch in Ländern, die im Gender-Index der VN-Ziele für eine nachhaltige Entwicklung mit „sehr schlecht” 
bewertet werden. Mit diesem Index wird die Umsetzung des Ziels 5 „Geschlechtergerechtigkeit“ in den einzelnen 
VN-Mitgliedsstaaten überprüft. Der Bericht des VN-Generalsekretärs über konfliktbezogene sexuelle Gewalt von 
2019 offenbarte, dass Frauen und Mädchen in Kriegsgebieten massiver sexualisierter Gewalt ausgesetzt sind.  
Die Bundesregierung bezeichnet die Umsetzung der Resolution 1325 als einen Schwerpunkt der Arbeit in der 19. 
Wahlperiode des Deutschen Bundestages. Auf Nachfragen der Linksfraktion (Drucksache 19/7587) werden je-
doch keine konkreten Maßnahmen benannt. Für das sogenannte Schwerpunktthema gibt es nicht einmal eigene 
Stellen im Auswärtigen Amt, von einem eigenen Referat ganz zu schweigen. Die Ansprechpartner und Ansprech-
partnerinnen zur Bearbeitung der VN-Resolution 1325 wechseln regelmäßig. Das führt zu immer neuen Einarbei-
tungsphasen und ist eine Herausforderung auch für Nichtregierungsorganisationen, die mit der Bundesregierung 
zu der Thematik im Dialog stehen. Das schlägt sich auch in konkreten Umsetzungsschwierigkeiten nieder. Die 
zweite Auflage des Nationalen Aktionsplans zur Umsetzung der Resolution 1325 und ff. gilt für die Jahre 2017 
bis 2020. Sie ist gekennzeichnet durch ein Spannungsverhältnis von einerseits durchaus ambitionierten Maßnah-
men, andererseits aber fehlender finanzieller Untersetzung und mangelnder Verankerung von Wirkungsüberprü-
fung. Vor diesem Hintergrund ist es besonders wichtig, dass der Umsetzungsbericht zum Aktionsplan frühzeitig 
erscheint, um sowohl dem Deutschen Bundestag als auch der Zivilgesellschaft eine reale Möglichkeit zur Mitwir-
kung an der Überprüfung des Aktionsplans zu geben.  
Im Haushaltsplan der Bundesregierung für 2020 sind nach NATO-Kriterien 50 Milliarden Euro an Rüstungsaus-
gaben eingestellt. Ein Bruchteil davon würde reichen, um in der Umsetzung der 1325-Agenda zu wirklichen Fort-
schritten zu gelangen. Die überproportionale Erhöhung des Verteidigungshaushalts verringert zusätzlich die Mit-
tel, die für die Umsetzung einer feministischen, friedensorientierten Außenpolitik sowie zur Stärkung von Frau-
enrechten und zur Hilfe für Überlebende erforderlich wären. 
In modernen Kriegen ist die Zivilbevölkerung weit überproportional von Gewalt betroffen. Unter dieser Gewalt 
leiden insbesondere Nichtkombattant/innen, Frauen und Kinder. Sexualisierte Gewalt ist vor allem in diesen Kri-
senregionen epidemisch und wirkt auch in der Nachkriegszeit fort:  
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So erleben 87% aller Frauen in Afghanistan körperliche, sexualisierte oder psychische Gewalt. Die Auswirkungen 
dieser Gewalt sind dabei nicht auf die Personen beschränkt, die sie unmittelbar erfahren, sie werden oft als Gene-
rationen übergreifende Traumata an die Kinder und Enkel weitergegeben. Die Auswirkungen einzelner Taten 
haben also gesamtgesellschaftliche Relevanz. Oftmals entstehen auch Kinder aus Vergewaltigungen, insbeson-
dere in Ländern, in denen Frauen keinen Zugang zu Verhütungsmitteln und Schwangerschaftsabbrüchen haben. 
Die Stigmata, die mit Vergewaltigungen und ungewollten Schwangerschaften einhergehen, wirken retraumatisie-
rend. Auch die so gezeugten Kinder erleiden häufig Ablehnung, Ausgrenzung und Diskriminierung. Hierfür gibt 
es viel zu wenige Unterstützungsstrukturen.  
Ein Hauptfaktor für sexualisierte Gewalt ist soziale Ungleichheit, insbesondere Geschlechterungerechtigkeiten 
sowie ökonomische oder hierarchische Machtgefälle. Angriffe auf reproduktive Selbstbestimmung und Frauen-
gesundheit nehmen im Zuge von rechter und autoritärer Entwicklung zu. Fehlender Zugang zu Gesundheitsver-
sorgung ist Ergebnis einer neoliberalen Gesundheitspolitik, die sich dem Markt und nicht dem Wohl der Men-
schen unterwirft. Menschenrechte, gerade auch soziale, und Feminismus gehören also untrennbar zusammen. 
Dass Menschenrechte an Bedeutung gewonnen haben und ihr Einfluss stetig und intensiv diskutiert wird, ist nicht 
zuletzt ein Verdienst feministischer Theorien und Bewegungen.  
Die Bundesregierung hat im Jahr 2019 Rüstungsexporte im Wert von über 8 Milliarden Euro genehmigt, so viel 
wie nie zuvor. Unter den Empfängerstaaten sind auch solche, in denen Frauen elementare Menschenrechte vor-
enthalten werden, sowie Staaten, die Gründungsmitglieder der von Saudi-Arabien geführten Militärkoalition im 
Jemen-Krieg sind. Ägypten stand an zweiter, die Vereinigten Arabischen Emirate an neunter Stelle der Empfän-
ger. Im Jemen hat der blutige Krieg inzwischen die zaghaften Verbesserungen, die sich die Frauen erkämpft hat-
ten, wieder zunichte gemacht. Endverbleibserklärungen sind das Papier nicht wert, auf dem sie geschrieben wur-
den, weil auf Verstöße dagegen keinerlei Sanktionen erfolgen.  
Dass sexualisierte und geschlechtsbezogene Gewalt überhaupt als Teil von Kriegen und Kriegsführung anerkannt 
wurde, ist Ergebnis eines kontinuierlichen Ringens feministischer Initiativen und Bewegungen. Es gibt jedoch 
auch in der Zeit nach dem Krieg keinen Frieden für (betroffene) Frauen. Für sie gehen die Gewalt, Demütigungen 
und Erniedrigungen in der Gesellschaft und den eigenen Familien weiter. Folglich entsteht aus Kriegsphasen eine 
neue Qualität an Ausweglosigkeit in einer Spirale von Gewalt und reproduzierter Kriegsgewalt.  
Im Jahr 2015 wurde dennoch lediglich ein Prozent aller positiven Asylentscheidungen des Bundesamtes für Mig-
ration und Flüchtlinge aufgrund geschlechtsspezifischer Verfolgung getroffen. Die Anzahl sexualisierter Gewalt-
taten, die Frauen weltweit aufgrund ihres Geschlechts erleiden, spiegeln sich also in keiner Weise in der Anzahl 
der positiv beschiedenen Asylanträge wider. Die Rechtslage und die tatsächliche Anerkennungspraxis ge-
schlechtsspezifischer Asylgründe stehen vielmehr im eindeutigen Gegensatz zueinander. In den meisten Fällen 
wird Frauen, die im Rahmen des Asylverfahrens eine frauenspezifische Verfolgung als Fluchtgrund geltend ma-
chen, nur ein Abschiebeverbot nach § 60 Abs. 7 AufenthG statt einer sicheren Aufenthaltserlaubnis zuerkannt. In 
Anwendung der Genfer Flüchtlingskonvention können auch Verfolgungen, die allein an das Geschlecht der Per-
son anknüpfen, einen Asylgrund darstellen. 
Die Beteiligung von Bürgerrechtsgruppen, auch von Frauenorganisationen, macht es um 64% wahrscheinlicher, 
dass ein Friedensabkommen hält. Wenn Frauen an Friedensverhandlungen beteiligt sind, ist es laut VN um 35% 
wahrscheinlicher, dass das daraus resultierende Abkommen mehr als 15 Jahre hält. Dennoch wird dies in der 
Praxis kaum beachtet und Frauen werden bei Friedensverhandlungen bis heute vielfach nicht wirksam einbezo-
gen: Eine Studie der VN über die Umsetzung der Resolution 1325 stellte 2015 fest, dass Frauen von Friedensver-
handlungen immer noch weitgehend ausgeschlossen sind. Seit 1990 sind nur 8% aller großen Friedensabkommen 
unter der Beteiligung von Frauen erarbeitet worden. 
Frauen spielen für die beständige Entwicklung auf allen Ebenen, in der Bildung, in der Wirtschaft, in den famili-
ären Zusammenhängen, eine tragende und entscheidende Rolle. 75% aller Friedensaktivistinnen und -aktivisten 
weltweit sind Frauen (laut Amnesty International). Vor 15 Jahren trug die Vereinigung „1000 Frauen für den 
Friedensnobelpreis“ die Biografien von 1000 Frauen aus allen Kontinenten zusammen, die sich für Frieden und 
Menschenrechte in ihren Gemeinschaften und in der Welt eingesetzt haben. Sie setzen sich für Friedenserziehung 
und Dialogprogramme ebenso ein, wie für die Überwindung sozialer, ethnischer oder geschlechtsbezogener Dis-
kriminierung. Sie arbeiten für eine intakte Umwelt und für eine umfassende Gesundheitsversorgung. Sie streiten 
für das Recht auf Bildung oder für die Rechte von Menschen mit Behinderungen. Ohne die Fähigkeiten und die 
Aktivitäten von Frauen wäre die Erde für viele Menschen weniger lebenswert. 
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